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STEIRISCHE MEISTERSCHAFTEN IM 24H-LAUF 
 

Zeit und Ort: Samstag, 04.07.2020 10 Uhr 
8283 Bad Blumau, Bahnhofstraße 83, Österreich 

 
Veranstalter: Steirischer Leichtathletikverband / MSC Rogner Bad Blumau 

Wettkampfleitung: Daniel Strobl / Georg Mayer (ÖLV) 

E-Mail: office@stlv.at, Tel.: 0664/7992894 

 
Nennungen: Doppelmeldung 

 online bis inkl. Montag, 29.06.2020 über das Meldesystem auf 

 https://daten.oelv.at/event-details.aspx?event=21086 (siehe auch die ÖLV 

Ausschreibung für alle Details) und zusätzlich am Meldeportal des 

Veranstalters: https://my.raceresult.com/140959/ 
 

 ACHTUNG! Ohne Meldung beim ÖLV keine Meisterschaftsteilnahme – OHNE 

 Meldung beim Veranstalter keine Startnummer! Nachmeldung bis 1.7. 

möglich! 

 

Nenngeld: Euro 100,- (Nachnennung +20 Euro) 

 

 Die Bezahlung erfolgt direkt an den Veranstalter im Zuge des 

Anmeldeverfahrens. 

  
Startunterlagen: Die Startunterlagen können am Freitag, 5. Juli 2019, 16.00 bis 18.00 Uhr und 

am Samstag, 6. Juli 2019, 7.00 bis 9.00 Uhr beim Fußballstadion abgeholt 

werden. 

 

Wertungen: Allg.Klasse männlich / weiblich  + M/W40, M/W50, M/W60, M/W70 

 Mindestalter 18 Jahre laut ÖLV-Schutzbestimmungen gemäß § 8(3). 

 

Teamwertung: Für die Teamwertung werden die erreichten Kilometer der jeweils besten 3 

Läufer eines Vereins addiert, wobei die KM-Leistung der Damen mit dem 

Faktor 1,1 multipliziert werden. 
 

Mindestleistung: Keine Mindestleistung  

 (die STLV-Laufsportkommission 2019 unter Beratung des ÖLV-

Ultralaufreferenten Georg Mayer hat sich entschlossen diesmal keine 

Mindestleistung vorzuschreiben um möglichst viele Interessenten die 

Möglichkeit zu geben die Faszination Ultralaufsport ohne Druck einmal 

ausprobieren zu können). 

 
Preise: Medaillen für die ersten 3 jeder Wertungsklasse 
 
Siegerehrung: Sonntag, 5. Juli 2020, ca. 13:00 Uhr, Fußballstadion Bad Blumau 
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STEIRISCHE MEISTERSCHAFTEN IM 24H-LAUF 
 
Laufstrecke: Flacher Rundkurs mit 1181m Länge (AIMS vermessen) 2/3 Asphalt, 1/3 gut befestigter 

Schotter 

 

Ziel:   Ende des Laufes ist ident mit dem Ertönen des Signals am Sonntag, 5.7.2020, 10.00 

Uhr. Die jeweiligen Läufer bleiben am erreichten Punkt stehen, die in der Runde 

erreichte Distanz wird vermessen und zum bisherigen Rundenergebnis addiert. 

 
Coaching: Sofern die gesetzlichen Maßnahmen in Zusammenhang mit Corona/COVID 19 nicht 

anderes erfordern, dürfen Meisterschaftsläufer nur in der vorgesehenen Zone von 

Betreuern verpflegt und gecoacht werden. Diese Zone ist auf der Strecke markiert.  

Ist die offizielle Labestelle nicht innerhalb dieser Zone, darf die ÖM-Läuferin/der 

ÖSTM-Laufer auch dort Verpflegung aufnehmen. 

Schrittmachen durch am Wettkampf nicht beteiligter Personen ist ausdrücklich nicht 

erlaubt! 

Die Verwendung von GPS-Uhren und das Laufen mit Kopfhörern sind erlaubt. 

 
Zeitnehmung: Race Result (Chip ist in der Startnummer integriert!). Es ist keine CHIPMIETE oder 

LEIHGEHBÜHR zu bezahlen! 

                                          

Duschen, WC, Umkleide und Parkplätze befinden sich direkt an der Laufstrecke am 
Tennisplatz/Fußballplatz. 
 
Homepage: Homepage des Veranstalters: 

  http://www.lauffestival.com/24.html 

 

Leistungen:       Finisherpolo, Finishermedaille, Onlineurkunde 

Verpflegung während des Bewerbes (Suppen, Nudelgerichte) 
Labestation mit Wasser, Iso, Bananen, Cola, Powerbar-Riegel und Gels  

                               

Haftung: Für Verletzungen, Schäden und abhanden gekommene Gegenstände übernimmt der 

Veranstalter sowie der STLV keine Haftung. 
 
Datenschutzbestimmungen: 
 

Ich stimme mit meinem Antreten zu, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke der 

Sportergebnisauswertung verarbeitet und veröffentlicht werden dürfen.  

Die von mir im Rahmen des Rennens gemachten Fotos, Filmaufnahmen und 
Interviews können von Presse, Funk und Fernsehen sowie Werbung ohne 

Vergütungsanspruch verwendet werden. 

 

Die zum Zeitpunkt der Meisterschaften geltenden Covid-19 Bestimmungen sind von allen Seiten 
einzuhalten. 


